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dieſem Wege auch hinreichende Gewißheit erlangen können, daß nicht
Ctwa ſie und ihre Nachkommen die erbarmungswürdigen er 9ge
ſchlechtlicher Krankheiten ihres Erwählten werde Für den all aber,
daß die angegebenen Mittel kein icheres Urteil gewinnen laſſen,
ſei 8 geſtattet, auf en weiteres Auskunftsmittel hinzuweiſen: das ärzt⸗
iche Geſundheitszeugnis, ausgeſtellt 20 0eE von éinem vertrauens—
würdigen Tzte, Le. dem Hausarzte der rau Wenn man bei Auf
nahme Iun ein Kloſter die Unterſuchung des Kandidaten durch den Stifts
arzt mit Recht verlangt, ˙ iſt einer Braut ge  1 auch nicht 3u ver

denken, wenn ſie für ihre noch innigere Verbindung abſolute Sicherheit
haben will Bekanntlich treten gut chriſtliche Kreiſe, wie ſie Aum

das „Heilige Feuer“ ſich ſcharen, ſeit langem für die Forderung ein,
daß zwecks Verhütung namenloſen, unheilbaren Elendes Brautleute
ihre Geſundheitszeugniſſe ezügli Ehefähigkeit austauſchen ſollen.
Crade mit erufung auf dieſe Beſtrebungen könnte im Einzelfalle
durch die Eltern der Braut vom Bräutigam das vom beſtimmten Tzte
auszuſtellende Zeugnis verlangt werden, indem man ih gleichzeitig
das der Tochter orlegt Solches Vorgehen ätte, allgemein eingeführt,
noch den einen großen Vorteil, daß mancher Jüngling durch die Not
wendigkeit, Ein ſeine Unverſehrtheit beweiſen müſſen, von ſchänd
em un abgehalten würde. ◻.

In dieſem ſo igen Kampfe
das Laſter iſt doch jede Hilfskraft aufs freudigſte u egrüßen.

Heiligenkreuz. Leopold Schmidt
VI (Abkürzen des Todeskampfes.) Leander, Een Tonſuriſt,

dem Hinſcheiden eines Verwandten bei Um dem Sterbenden
den langen und chweren Todeskampf 3u erleichtern und abzukürzen,
rat EL dem Pfleger, emn tarkes narkotiſches ittel verabreichen. Auf
das Bedenken des eger erwidert 77 iſt 10 ni mehr 3u ver⸗
lieren.“ Der Pfleger gibt Emn ittel ob ſtärker als rlaubt ſchien,
entzie ſich Cander Kenntnis und der Tod TY nach kurzer Zeit
CNn Es ergeben ſich aus dem Falle die Fragen Welchen Ver
gehens hat Leander ſich ſchuldig gemacht? ieg Irregularität vor?

Was hat Leander tun, wenn die eiligen Weihen empfangen
„Man darf Sterbende nicht töten, QAmi ſie nicht länger leiden,

auch dies Urch emn Arzneimittel geſchehen „Einem Sterben.
den das en abkürzen iſt Mord, auch NMuLr noch Urze Zeit

En ätte; ihn des klaren Bewußtſeins berauben, hindert die Vor
bereitung auf den Jedoch iſt die Anwendung narkoti  er Mittel
„erlaubt Fur Linderung der merzen bei Sterbenden ohne
Kürzung des Lehens und Schwächung des Bewußtſeins.“ Das iſt die
Lehre der katholiſchen (oral Göpfert, Moraltheologie, 11 132 209.)
Daher iſt auch der erzſti nur rlaubt, wenn der Arzt Gewißheit hat,
daß der Tod ereits eingetreten iſt Leander hat ſich demnach ohne
Zweifel der (éwußten Tötung eines Menſchen chuldig gemacht. Seine
Abſicht, dem Sterbenden den ſchweren Todeskampf erleichtern, ver⸗
ringert V  war das Verbrechen des ordes, kann 1E nicht dbon ſchwerer
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Sünde entſchuldigen. Aber kann man nicht bona 68 oder doch
Mangel an Ueberlegung gelten ſſen? Bei einem Tonſuriſten, der wohl
noch kein ausführliches Moralwerk Udiert, jedo Gymnaſium
einen für gebildete Laien hinreichenden Unterricht in der Moral erhalten
hat, ird man nicht o EI Eem rriges ewiſſen annehmen können.
Er hat ferner dem Krankenpfleger mit Ueberlegung den Rat egeben,
durch ein narkotiſche ittel den Tod des Sterbenden 3 beſchleunigen.
Beim Pfleger, einem ungebildeten Mann, regt ſich ſofort das Gewiſſen

leſe umutung. Wenigſtens etzt dem Theologen das Be
enken aufſtoßen müſſen, daß CS ſich eine ſchwere unde handle.
Trotzdem eharrt auf ſeinem llen mit der leichtfertigen Ausrede
7 iſt 10 N mehr 3u verlieren!“ Da wird man kaum behaupten
können, der Tonſuriſt ſei un Glauben geweſen oder habe ſich Qu
angel Ueberlegung keiner chweren Sünde gegen das Gebobt
Gottes chuldig gemacht

Es muß allerdings zugegeben werden, daß heutzutage gerade in
gebildeteren eiſen durch eine falſche Sentimentalität das Gewiſſen
nich ſelten un Verwirrung gebracht wird Qn re ſich ein ſei
ein Akt des Mitleides, der Humanität, einem anderen das Leiden
erleichtern und abzukürzen, auch enn dadurch das Lebensende be
ſchleunigt würde ingegen überſi man, daß die gewaltſame Ver
kürzung des Lebens ein ungerechter Eingrif mn Gottes höchſtes Recht
über N und Tod iſt So kann bei einem Manne aus den höheren
Ständen in einem alle, wie hier orliegt, leichter enn irriges Ge
wiſſen vorhanden ſein, als bei enmem In der eligion gut unterrichteten
Qus dem niederen Volke

II. ſt Leander irregulär geworden? „Man erſd
einer Irregularität nUr, wenn ſie Im Kirchenrecht ausdrücklich enthalten
ſt . So Trklärt der neue CX juris canonici, Call 983 Dieſer Satz
hat auch bisher allgemein Geltung gehabt. In unſerem ommt
In etracht die Irregularität EeX delieto homieidii: „Qui voluntarium
homieidium perpetrarun aut CtUs humani abortum Procuraverunt,
fectu secuto, Omnes 6000perantes.“ (CO. 985.) Als COοperatio
wurde bisher nicht nur hyſiſche, ondern auch moraliſche Mitwirkung
durch Auftrag oder Kat angeſehen, auch n der Rat zur Be
ſchleunigung des len Can. 986 Tklärt entſprechend der (N
ehre 7

leſe ergehen machen nur dann irregulär, ſie ſchwere
Sünden, nach der Quſe egangen und äußere Sünden geworden ſind,
öffentliche oder geheime.“ V  edoch muß die Irregularität 9E
ſein; Im Zweifel, ob ſie beſteht, iſt ſie ii vorhanden 1I dubio juris;
aber auch nicht IN dubio kacti, außer beim homieidium. Bei dieſem
tritt nämlich nach beſonderer Rechtsbeſtimmung auch Im faktiſchen
Zweifel die Irregularität ein, jedo NUr, wenn einerſeits das homi—
(idium ge  1 iſt, anderſeits aber gezweifelt wird, ob man durch ſeine
eigene andlung die Tötung veranlaßt habe Doch ſelbſt mn dieſem
Fall. iſt die Irregularität nur eine teilweiſe: ſie trifft nur den rieſter,
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der ihretwegen von der Zelebration der heiligen Eſſe, nicht aber von
anderen geiſtlichen unktionen ausgeſchloſſe ird

Der Rat Cander. war ungere und wohl icher ſchwer ſündhaft;
bb jedo der Tod auch tatſä

1 durch ſeinen Rat beſ

eunigt wurde,
arüber hat keine Gewißheit und kann ſich ieſelbe, wie C6 ſcheint,
nicht verſchaffen 7 der Pfleger dem Sterbenden Eemn ittel gegeben,
ſtärker als rlaubt ſchien, entzie ſich Cander. Kenntnis.“ Ein Nar.

otiſches ittel verabreichen, das nUur die Schmerzen indert, aber nicht
den Tod beſchleunigt, iſt rlaubt Es Immm alſo auf die Quantität (0
die verabreicht worden iſt Ob eſe ſo groß Wwar, daß ſie tatſächlich das
Cn des Sterbenden abgekürzt hat, arüber kann unſer Tonſuriſt
nicht Gewißheit erlangen. Es bleiht omit zweifelhaft, ob ſein immer
Rat befolgt wurde nd wirkſam war Demnach bleibt 5 auch zweifelhaft,
ob CTL der Irregularität verfallen iſt Da nicht Ueſter iſt, wird eLr

auch nicht teilweiſe irregulär.
Uebrigens unterſcheiden die Moraliſten ob eine andlung, auf

— die Tötung efolgt iſt, oder bb Eemn Rat dazu zweifelha wirkſam
geweſen. Der heilige Alfons nenn die Anſicht derer, E behaupten,
daß Eenn zweifelha wirkſamer Rat ungerechter Tötung auch einen
Prieſter nicht einmal teilweiſe trregulär mache, „nicht improbabel“.

111 Da eine Irregularität bei Leander wahrſcheinlich nicht vor⸗
handen iſt, braucht er, ſtreng genommen, keine Dispens, Enn ELr die
heiligen Weihen empfangen will Doch iſt ihm, wie die Moraliſten be
merken, 3u empfehlen, Dispens anzuſuchen: ami nach Empfang
der höheren Weihen nicht gehindert wird, dieſelben auszuüben, enn
Ctwa ſpäter ezügli der Tatſache und er auch ezügli der ein⸗
getretenen Irregularität Gewißheit entſtände.“ Noldin, de poenis
CCl. 127. In dieſem kann auch der Biſchof dispenſieren „Ad
Cautelam“ und braucht päter keine weitere Dispens, wenn die
Irregularität als er vorhanden ſich herausſtellen ſollte Sonſt 0  en
die Biſchöfe ohne beſonderes rivileg nicht die 0  ma von der Irre  2
gularität infolge auch geheimer freiwilliger Tötung eines Menſchen

dispenſieren.
I Das Kirchenrecht bringt M Sache der hier mn Frage

kommenden Irregularität keine erhebliche Aenderung Can. 990, —,
beſtimmt &  25  eder Beichtvater kann mn einem geheimen alle von der
Irregularität infolge eines Vergehens dispenſieren: enn die Sache
dringlich iſt und man ſich nicht den Biſchof wenden kann der
Gefahr, ſchweren Schaden oder Infamie u erleiden; aber der EI
Qter kann NuL dispenſieren, Aum eine ſchon empfangene höhere ethe
auszuüben. Bisher hatten die einem En angehörenden El
väter das rivileg, von Irregularität infolge geheimen Vergehens
dispenſieren wie die Biſchöfe; andere Beichtväter hatten ezügli der
Irregularitätén gar keine Dispensgewalt. Da ES ſich bei Leander
nicht darum handelt, eine empfangene höhere ethe auszuüben, omm
die Dispensgewalt des Bei  ater nicht m Betracht.

„Theol.  prakt Quartalſchrift“ III 1918
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Can 988 des Rechtes eſtimm „Unkenntni der
Irregularitäten entſchuldigt nicht von ihnen.“ QAmi Emne

Streitfrage wenigſten zum Teil endgültig erledigt. Aichner Crtlarte
mit Berufung auf Pichler und Schmalzgrueber: Nach der sententia
OINIUIIIS entſchuldigt die Unkenntnis nicht von der Irregularität M

olge Vergehens, weil dieſe nicht eigentlich Ene Strafe, ſondern Emne

Untauglichkeit (inhabilitas iſt ernz (Jus decret II 101) unter
ſcheide die Unkenntni— des kirchlichen etzes von der Unkenntni der
Strafe der Irregularität Tſtere ſagt eu, en  u.  10 letztere nach
der richtigeren Anſi aber nicht Lehmkuhl und Göpfert unterſcheiden
öffentliche und geheimes Vergehen Bei öffentlichen Vergehen ent
ſchuldig die Unkenntnis nicht von der Irregularität weil QAmi Infamie
verbunden 11 Der heilige Alfons nennt die Anſicht sententla proba-—
Hilior t OInmunlssIILA E behauptet Unkenntni des kirchlichen

wodurch das ergehen verboten wird en  Uldige von der
Irregularität bei bloßer Unkenntnis der Irregularität als Folge des
Vergehens nenn CY di Anſicht de probabilis Ct tenenda daß dief
Unkenntnis wenigſtens beim homieidium nicht bor der Irregularität
bewahre; fügt jedoch inzu rotzdem wage die entgegengeſetzte
Anſicht ni 3u verwerfen. ehnli lehren auch Bucceroni, Mareée,
Noldin, Prümmer. Kraſſe Unkenntni wird von den Autoren freilich
ausgenommen Was von der Unkenntnis (ignorantia) gilt hat auch
Geltung vom angel an Aufmerkſamkeit (inadvertentia) die Ene
aktue Unkenntni iſt Das Recht ſpricht allerdings nur von
der „Unkenntnis der Irregularitäten“ man kann alſo bh behaupten
daß wenigſtens dte Unkenntnis des verbietenden Kirchengeſetzes auch
fernerhin Wie bisher bor der Irregularität Cwahr

Kann IN unſerem Falle Leander auch vielleicht wegen Unkenntnis
von der Irregularität freigeſprochen werden? Er ſt doch nach dem alten
Rechte beurteilen wenn EL die öheren Weihen bor Inkrafttreten
des UeEn Rechtes empfangen hat N Tonſuriſt wird nicht behaupten
können EL hab das Kirchengeſetz welches auf die ungerech ötung
enes en  en ⁴als Strafe die Irregularität etzt ohne ſeine
nicht gekannt da ieſe Kenntnis für das Examen bvor der Tonſur ver
ang wird (Togni Instructio PTO SACGTIS cclesiae minlstris CAD 0
Leanders Unkenntnis mu als kraſſe bezeichnet werden, die auf keinen
all von der Irregularität en  U.  10 Er könnte höchſtens geltend
machen bei ſeinem immen Rat habe ni daran gedacht daß
dadurch irregulär werde V habe auf das kir  1  6 Geſetz vollſtändig
vergeſſen Dadurch ware Itlich nach vielen Erklärern des alten
Rechtes von der Irregularität frei geblieben da unverſchuldeter Mangel
an Aufmerkſamkeit oder chuldloſes Vergeſſen der unverſchuldeten
Unkenntnis gleichkommt wie 10 auch der nicht ündigt der das
Faſtengebot Cnn. aber bei Uebertreten desſelben nicht daran enkt
daß gebotener Faſttag iſt

Seckau Aug Egger


